
 
 
 
 
 
Bundesamt für Energie 
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 Wabern, 13. Februar 2015 
 
 
 
Vernehmlassung zu „Strategie Stromnetze“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir haben uns entschlossen, nicht auf diese Vernehmlassung einzutreten. 
 
Begründung: 
 
Die Strategie der Stromnetze ist, wie Sie in Ihrem Schreiben vom 28. November 2014 festhalten, ein 
Teil der Energiestrategie 2050. Wie wir Ihnen bereits in der Vernehmlassung zum „Bundesbeschluss 
über die zweite Etappe der Strommarktöffnung“ mitgeteilt haben, lehnen wir diese nun vom Bundesrat 
und Nationalrat verabschiedete Änderung des Energiegesetzes ab und werden, falls der Ständerat 
nicht eine wirklich grundsätzliche Änderung vornimmt, die dann auch eine Mehrheit im Nationalrat 
findet, das Referendum ergreifen. 
Wir vermissen bei „Energie 2050“ eine Gesamtstrategie, die ihren Namen verdient. D.h. 
 
 die die Lehren aus dem nun klar werdenden Irrweg der deutschen „Energiewende“ zieht, 
 die die Gesamtkosten von „Energie 2050“ möglichst transparent und klar aufzeigt, 
 die die staatlichen Eingriffe zur Senkung des Stromverbrauchs auflistet, 

und die – der wichtigste Punkt – vom Souverän in einer Volksabstimmung gutgeheissen 
worden ist. 

 
Erst nach dem Erfüllen dieser Voraussetzungen können Teilstrategien, wie die für die Stromnetze 
aufgestellt und verabschiedet werden. Der nun bereits vorliegende Gesetzestext kommt also viel zu 
früh. Ein Eintreten darauf und das Ausfüllen des Fragebogens ist für uns nicht möglich. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
    KETTENREAKTION 
         der Präsident 
 

       
          Dr. H.R. Lutz 
 
 


